
bank und markt Heft 1  Januar 2016 25

Umstrittene Provisionen

Interview mit Dorothea Mohn

Beratung darf durchaus etwas kosten, 
gesteht Dorothea Mohn zu. Der Preis
wettbewerb bei der Finanzberatung 
funktioniert hierzulande jedoch nicht. 
Dazu braucht es auch beim Provi
sionsvertrieb ein „Preisschild” – und 
zwar nicht nur bei Fonds, sondern 
auch bei Versicherungen. Doch das 
ist nur der erste Schritt. Grundsätzlich 
müssten Beratung und Verkauf ge
trennt werden, lautet die Forderung 
des Verbraucherschutzes. Im Klartext: 
Keine Beratung mehr bei der Bank. 
Auch die Honorarberatung müsste 
jedoch besser reguliert werden.  Red.

Manchmal hat die Finanzbran
che den Eindruck, Verbrau

cherschützer gönne ihr keine Erträge. An 
welcher Stelle sind Erträge aus Verbrau
cherschutzsicht unbedenklich? 

Natürlich soll und muss verdient werden 
dürfen. Aber zu fairen Preisen. Und das 
setzt voraus, dass der Wettbewerb um 
Leistung und Preise funktioniert. Verbrau-
cher müssen die Möglichkeit haben, Leis-
tung, Qualität und Preise miteinander in 
Verbindung zu bringen. 

Das ist jedoch auch in Bereichen, die ver-
gleichsweise einfach erscheinen, nicht 
immer der Fall. Beim Dispokredit etwa 
funktioniert der Wettbewerb nicht. Wettbe-

werb setzt voraus, dass gewechselt wer-
den kann. Das ist beim Dispo, sobald 
man diesen nutzt, aber nicht der Fall. 

Inwieweit ist bei der Beratung 
der Preis relevant dafür, für 

welchen Anbieter sich der Kunde ent
scheidet? Spielt hier nicht das Vertrauen 
eine weitaus größere Rolle? 

Wenn Verbraucher wüssten, was sie über 
Abschluss- und Bestandsprovisionen für 
Beratung bezahlt, würden sie sicher nach 

dem Preis gehen. Wenn die Honorare fest-
gelegt sind wie beim Steuerberater oder 
beim Rechtsanwalt, dann wird die Entschei-
dung danach getroffen, wem der Kunde 
vertraut. Wo solche Vorgaben nicht existie-
ren, würde der Kunde sicher auf den Preis 
schauen. Diese Preistransparenz gibt es 
jedoch – entgegen anders lautenden Dar-
stellungen seitens der Branche – bei Ban-
ken und Sparkassen faktisch nicht und die 
Branche sorgt weiterhin dafür, Vertriebsan-
reize eben nicht transparent zu machen.

Wir haben zwei Rechtsformen im Finanz-
vertrieb: 

Das bislang Übliche war das soge-
nannte Kommissionsgeschäft, bei dem 
Provisionen fließen, die wiederum offen-
zulegen sind. 

Daneben gibt es sogenannte Festpreis-
geschäfte. Dabei fließen keine Provi-
sionen. Stattdessen sind Gewinnmargen 
in das Produkt einkalkuliert. Diese Margen 
wiederum sind nicht offenzulegen. 

Seit 2007 dürfen Banken frei wählen, wel-
che Geschäftsform sie anbieten. Und wir 
beobachten nun eine Tendenz dahin, dass 
zunehmend Produkte im Festpreisgeschäft 
verkauft werden. Das ist eine legale In-
transparenz.

Insofern stimmt es nicht, dass es im Fi-
nanzvertrieb Transparenz über Provisionen 
und Verkaufsanreize gäbe. Auch alleine 
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durch die Provision ist  
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deshalb, weil beim Vertrieb von Kapitalle-
bensversicherungen, die ja substituierende 
Produkte zum Beispiel zu Investmentfonds 
sind, Provisionen gerade ver-
schwiegen werden 
dürfen. Die Versi-
cherungslobby fei-
ert das und Ban-
ken sagen, dass sie 
sich das für den Wertpa-
piervertrieb auch so vorstellen. Bis heute 
gibt es kein Preisschild dafür, was Bera-
tung kostet. Und kann damit für Kunden 
auch kein Entscheidungskriterium sein. 

Was ist an den Festpreisge
schäften so schlimm? Wenn 

ein Verbraucher sich beispielsweise eine 
Küche kauft, kennt er doch auch nur den 
Endpreis und nicht die Marge für den Ver
käufer? 

Es handelt sich um sehr unterschiedliche 
Produkte. Einer Küche kann der Kunde 
grundsätzlich ihre Qualität ansehen. Auch 
der Vergleich unterschiedlicher Küchenan-
gebote funktioniert. Finanzprodukte hinge-
gen sind abstrakte Verträge, denen man 
ihre Qualität nicht ansehen kann, die et-
was in die Zukunft hinein versprechen und 
deren Rendite maßgeblich davon abhängt, 
mit welchen Kosten diese verbunden sind. 
Um die Leistungsfähigkeit des Finanzpro-
dukts einschätzen zu können, braucht 
man neben der Funktionsweise deshalb 
unbedingt Kostentransparenz. 
Um den Preis der 
vermeintlichen 
Beratung zum 
Produkt zu wis-
sen, ist eine 
Transparenz über das 
Verkaufsinteresse erforderlich.

Wir wollen, dass Verkauf und Beratung 
getrennt werden. Provision oder Marge 
sind das, was der Kunde für die Bera-
tungsleistung bezahlt. Es muss einen 
Wettbewerb um die Produktqualität geben 
und einen Wettbewerb um die Beratungs-
leistung.

Wäre ein Wettbewerb um die 
billigste Beratung denn wirk

lich hilfreich? Ginge das dann nicht auch 
wieder zulasten der Qualität? 

Beratung darf und 
soll etwas kosten. 
Hierum soll es nicht 

nur einen Preis, son-
dern natürlich auch einen 

Leistungswettbewerb geben.

Verbraucherschützer kämpfen 
ja schon seit geraumer Zeit 

für ein Provisionsverbot. Woran liegt es 
Ihrer Einschätzung nach, dass dafür in 
Deutschland bislang der politische Wille 
fehlt? 

Der Finanzvertrieb in Deutschland fußt auf 
keiner Berufsausbildung. Es gibt zwar 
mittlerweile Qualifikati-
onsanforderun-
gen als Zu-
lassungsvor-
aussetzung. 
Allerdings sind 
diese sehr nieder-
schwellig. Schätzungsweise eine halbe 
Million Menschen lebt in Deutschland vom 
Vertrieb von Finanzprodukten. Bei einer 
 Umstellung vom provisions- zu honorar-
basierten Modell würde sich dieser Bera-
tungsbereich massiv verkleinern. Denn die 
reine Beratung, die eben kein Verkauf ist, 

setzt viel höhere Anforderun-
gen an die Qualifika-

tion. Zum Ver-
kaufen gehört 
nicht viel, Bera-

tung will gelernt 
sein, sodass von einer 

deutlichen Selektion über die Qualifikation 
auszugehen ist. Vor einer solchen Verän-
derung fürchten sich die Branche und die 
Politik. Gleichzeitig gehe ich von einem 
Problembewusstsein in der Politik aus.

Daher glaube ich, dass es irgendwann 
zu einer Abschaffung des provisionsba-
sierten Vertriebs kommen wird. Mögli-

cherweise wird dies von Europa ausge-
hen. Langfristig wird man sich das bis-
herige System nicht mehr leisten können. 
Denn durch den Rückzug aus den umla-
gebasierten Systemen der Vorsorge sind 
die Menschen darauf angewiesen, sich 
am Kapitalmarkt zu bewegen. Und hier 
erzielen sie aufgrund einer schlechten 
Beratungsqualität allzu häufig zu 
schlechte Ergebnisse. Damit meine ich 
nicht das Anlagerisiko. Das ist system-
immanent. Aber das konsequente Hinein-
beraten in überteuerte Produkte und in 
Portfolioumschichtungen, die immer wie-
der neue Provisionszahlungen generie-
ren, aber massiv die Renditemöglichkei-
ten eindämmen, führt zu keinen guten 
Ergebnissen in der Altersvorsorge und 
beim Vermögensaufbau. Und das kann 
sich eine Gesellschaft langfristig nicht 
leisten. Deshalb gehe ich davon aus, 
dass wir irgendwann in Deutschland eine 

Wende erfahren werden. 

Stichwort 
unzurei

chende Ausbildung: 
Taugen auch Certified Financi

al Planner nichts? 

Dieses Zertifikat richtet sich an Vertriebler, 
die schon im Geschäft sind und ist über-
dies hochpreisig, sodass sich dieses Zer-
tifikat nur verhältnismäßig wenige leisten. 
Es ist immer noch keine Ausbildung von 
der Pike auf. Eine solche solide Grundaus-
bildung fehlt in Deutschland, obwohl Aus-
bildung und Qualifikation in fast allen 
anderen Wirtschaftsbereichen in Deutsch-
land eine hervorgehobene Rolle spielt. 
Ausgerechnet im Finanzvertrieb verzichtet 
man aber faktisch darauf. 

Wäre es dann nicht wichtiger, 
die Ausbildung zu reformie

ren, als das Vergütungsmodell zu än
dern? 

Eine vernünftige Qualifikation ist eine Vo-
raussetzung für eine gute Beratung. Aber 

„Langfristig wird man sich das  
bisherige System nicht mehr  

leisten können.”

„Wir wollen, dass Verkauf und  
Beratung getrennt werden.”

„Bis heute gibt es kein  
Preisschild dafür,  

was Beratung kostet.”
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der Interessenkonflikt, der durch Provisi-
on entsteht, ist das Grundübel, das zu 
vielen Falschberatungen führt. Deshalb 
muss an beiden Schrauben gedreht wer-
den, um die Basis für eine gute Beratung 
zu legen. 

Wäre es nicht sinnvoll, wenn 
der Kunde zu Beginn des Be

ratungsgesprächs zwischen Provisions 
und Honorarberatung wählen könnte? 

Das Gesetz sieht nicht vor, dass in einer 
Person beide Beratungsleistungen ange-
boten werden können. Und das ist gut so. 
Das würde nach meiner Einschätzung 
nicht funktionieren. 

Berater könnten leicht und ge-
schickt Kunden in die 
für sie auskömmli-
chere Form der Ver-
gütung hineinlenken. 
Und das ist in aller 
Regel die Provi sions-
beratung, bei der dem Kunden auch 
suggeriert wird, sie sei kostenfrei und wür-
de sich trotzdem nur am Kundeninteresse 
orientiert. 

Ist denn die Honorarberatung 
per se besser? Auch dabei 

kann es doch Fehlanreize geben – und 
sei es nur, dass der Berater versucht, das 
Beratungsgespräch ungebührlich in die 
Länge zu ziehen, wenn das Honorar auf 
zeitlicher Basis berechnet wird …

Auch die Honorarberatung ist sicher nicht 
frei von Interessenkonflikten. Aber ich 
denke, der Kunde kann damit besser um-
gehen und beurteilen, wie in einem Be-
ratungsgespräch mit dem Faktor Zeit 
umgegangen wird. 

Dennoch kann die Honorarberatung nicht 
alle Probleme lösen. Allerdings: Bis heute 
fehlt eine vernünftige Regulierung der Ho-
norarberatung. Auch MiFID II bringt hier 
keine Verbesserung. Denn MiFID II sieht 

zwar vor, dass die unabhängige Finanz-
beratung in erster Linie Produkte em-
pfehlen soll, in denen  
keine Provisionen 
stecken, oder  
muss diese  
Provisionen  
auskehren. Al-
lerdings soll der 
Honorarberater Festpreis-
geschäfte durchführen dürfen, wenn es 
sich um konzerneigene Produkte handelt. 
Mit dieser Ausnahme jedoch ist er nicht 
mehr produktunabhängig. Auf dieser Basis 
kann man die Regulierung der Honorar-
beratung vergessen.

Die Ausnahme für konzerneigene Produk-
te müsste unbedingt gestrichen werden. 

Sonst macht die Idee der 
produktunab hängigen 

Beratung keinen 
Sinn beziehungs-
weise wird konter-

kariert. Die Ausnah-
me konzern eigener 

Produkte wird für Volksbanken und 
Sparkassen gemacht, damit diese auch 
Honorarberatung anbieten können. Aus 
meiner Sicht ein absurder Ansatz. Denn 
immer dann, wenn es eine Produktvorein-
stellung gibt, an die auch noch ein öko-
nomisches Interesse gebunden ist, kann 
die Honorarberatung nicht funktionieren.

Kann man denn von einem 
Honorarberater erwarten, 

dass er alle Produkte 
am Markt kennt? 
Er braucht 
doch auch 
eine Aus
wahl …

Der Honorar-
berater kann kei-
nen hundertprozentigen 
Marktüberblick haben. Dazu sind schlicht 
zu viele Produkte am Markt. Aber es 
macht einen Unterschied, ob sich der Ho-
norarberater auf bestimmte Anbieter/Pro-

dukte fokussiert oder ob er grundsätzlich 
bestimmte Produkte im Angebot hat, von 

deren Verkauf er unmittel-
bar profitiert. Das 

darf nicht sein. 
Der Honorar-
berater darf 

nicht von einer 
 Produktempfeh-

lung profitieren, sondern 
sein wirtschaftliches Interesse muss sich 
auf das Honorar für seine Beratungsleis-
tung beschränken. 

Auf welcher Basis sollte das 
Honorar im Mengengeschäft 

am besten berechnet werden – Bera
tungszeit, Geschäftsvolumen oder Per
formance? 

Mir persönlich würde ein Stundenhonorar 
am besten gefallen. Doch das ist Ge-
schmackssache. Die Preisentwicklung 
sollte man erst einmal dem Markt überlas-
sen.

Wären festgelegte Beratungs
preise wie bei Steuerberatern 

eine gute Lösung? 

Die Qualität der Beratung würde sich da-
durch sicher stark verbessern. Ich würde 
jedoch erst einmal die Beratung so regu-
lieren, dass sie funktioniert (Abkehr von 
der Provisionsberatung, Qualifikationsan-
forderungen, Wohlverhaltenspflichten im 

Sinne eines Best-Advice, Auf-
sicht). Die Preisbildung 

bei der Dienstleis-
tung Beratung 
kann erst einmal 
dem Markt über-

lassen werden. 

Was halten Sie von 
Warnungen, dass 

bei einem Provisionsverbot viele Kunden 
ohne Beratung dastehen würden, weil sie 
sich Beratung nicht leisten können oder 

„Bis heute fehlt eine  
vernünftige Regulierung  
der Honorarberatung.”

„Der Honorarberater darf nicht  
von einer Produktempfehlung  

profitieren, sein wirtschaftliches 
Interesse muss sich auf das  

Honorar beschränken”

„Die Ausnahme für konzerneigene  
Produkte müsste unbedingt  

gestrichen werden.”
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wollen oder weil es sich für die Anbieter 
nicht lohnt?

Eine Beratungslücke haben wir schon 
heute. Es gibt heute schon Verbraucher, 
die durchs Raster fallen, weil sie für Fi-
nanzvertriebe unattraktiv sind. Insofern ist 
das keinen Argument, bei der Provisions-
beratung zu bleiben. 

Trotzdem ist es wichtig, für Teile der 
 Bevölkerung, die nicht vorsorgen, obwohl 
sie vorsorgen sollten, Lösungen zu 
 finden. Die können unterschiedlich aus-
sehen. 

Man könnte zum Beispiel darüber 
nachdenken, die Milliarden der Riester-
Förderung, die heute gar nicht genutzt 
werden, weil keine Verträge abgeschlos-
sen wurden, dafür zu verwenden, von 
Produkten unabhängige Beratung zu fi-
nanzieren. 

Gleichzeitig wäre es gut, darüber 
nachzudenken, eine Basisabsicherung für 
die Altersvorsorge und die Risikoabsiche-
rung für Jedermann vorzusehen. Das kann 
in Form einer Stärkung der Umlagefinan-
zierung geschehen. Oder kapitalgedeckt 
mittels eines einfachen und kostengüns-
tigen Altersvorsorgefonds, orientiert an 
einem Modell, das in Schweden praktiziert 
wird. 

Was ist eigentlich mit Ver
gleichsportalen im Internet? 

Auch da fließen Provisionen, die für  
den Kunden nicht erkennbar sind. Wie 
ist das aus Verbraucherschutzsicht zu 
bewerten? 

Vergleichsportale sind etwas für Selbst-
entscheider und insofern eine gangbare 
Alternative. Dennoch ist es wichtig, dass 
der Anreiz, ein bestimmtes Produkt zu 
empfehlen, offenzulegen ist. Die Kontrol-
le und Aufsicht darüber sollte meines 
Erachtens unbedingt bei der Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) liegen.


